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Gemeinderatssitzung 5. Juli 2024 

 

Tagesordnung 

 

01: Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

02: Bestellung von zwei Gemeinderäten zu Protokollmitunter-

fertigern der Niederschrift über die heutige Gemeinderats-

sitzung gemäß § 45 der K-AGO. 

 

Als Protokoll Mitunterfertiger wurden Herr GR Johannes GRITZNER (LIM) und Herr GR Johann 

PSCHERNIG (SPÖ) bestimmt. 

 

03: Fragestunde gemäß § 46 K-AGO 

 

Gemäß § 46 der K-AGO ist vor Eingehen in die Tagesordnung eine Fragestunde abzuhalten. Bis 

Donnerstag, den 04.07.2024, 16:00 Uhr, sind folgende Anfragen eingegangen: 

 

1. Anfrage von Herrn GV Franz Guggenbichler, eingelangt am Donnerstag, 06.07.2024, 
9:40 per E-Mail: 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mag. RÜSCHER 
Für die Fragestunde am Freitag den 05.07.2024 hätte ich bitte folgende Fragen einzubringen: 
Thema: Projekt Hochwasserschutz und Verbauungsmaßnahmen TRATTNERBACH. 
Wie ist die Vorgehensweise durch die Gemeinde? 
Welche Genehmigungen fehlen noch? 
Wann ist mit der Umsetzung des Projektes zu rechnen? 
Wer stellt sich gegen die Umsetzung des Projektes? 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Franz Stefan GUGGENBICHLER 
Freiheitliche in MALTA 
 
Antwort des Bürgermeisters: 
Das Thema wurde in der letzten Sitzung des Gemeindevorstandes (27.06.2024) ausführlich 
erläutert und die weitere Vorgangsweise festgelegt.  
 
Wie ist die Vorgehensweise durch die Gemeinde? 
Die zuständigen Behördenvertreter (AKL, Abt. 8, WLV) wurden zu einem 
Abstimmungsgespräch geladen, und Terminvorschläge unterbreitet. Hier soll ein 
verbindlicher Zeitplan für die Projektumsetzung erstellt werden, wobei die Situation am 
Dornbach unbedingt zu berücksichtigen ist. 
Die Gemeinde wird eine Umsetzung von Teilprojekten, etwa die Erneuerung der Halbschalen 
im Ortsteil Hilpersdorf, vorschlagen bzw. einfordern. 
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Welche Genehmigungen fehlen noch? 
Es liegen Verbauungsprojekte für beide Arbeitsbereiche (Flussbauamt und WLV) vor, welche 
jedoch noch nicht genehmigt sind (wasserrechtlich, naturschutzrechtlich, ministeriell, etc.) 
 
Wann ist mit der Umsetzung des Projektes zu rechnen? 
Die Umsetzung des Projekts hängt vom Ergebnis des ausständigen Abstimmungsgesprächs ab. 
Nach Angaben der WLV wird im Jahr 2025 der Schrimbach ertüchtigt.  
 
Wer stellt sich gegen die Umsetzung des Projektes? 
Niemand! Auch sämtliche Grundbesitzer sind mit der vorgeschlagenen Projektumsetzung 
einverstanden. 
 

2. Anfragen von Herrn Vzbgm. Norbert Enders, eingelangt am 04.07.2024, 11:16 per E-
Mail (Anfrage liegt diesem Protokoll als Anlage 14 bei) 

 
Antwort des Bürgermeisters Frage 1: 
Nach mehrmaliger Aufforderung und Hinweisen in diversen Aussendungen der Gemeinde, 
wurden die betroffenen Grundbesitzer mit Schreiben vom 02.07.2024 letztmalig aufgefordert, 
die in die öffentlichen Weganlagen ragenden Sträucher und Hecken entsprechend 
zurückzuschneiden. Es wurde eine Erledigungsfrist bis 19. Juli des Jahres eingeräumt. Sollten 
die notwendigen Arbeiten bis zu diesem Zeitpunkt nicht erledigt sein, werden von Seiten der 
Gemeinde Ersatzmaßnahmen angeordnet und den Grundbesitzern in Rechnung gestellt. 
 
Antwort des Bürgermeisters Frage 2: 
Der Bürgermeister wurde in den letzten Tagen von einem Anrainer über eine Absperrung der 
Weganlage in Richtung Faschaun auf Höhe der Kramerhütte informiert. Diese wurde vom 
Obmann der AG NB Maltaberg, Herrn Johannes Gritzner, veranlasst. Nach Ansicht des 
Bürgermeisters gibt es für die Absperrung keinerlei rechtliche Grundlage. Zudem wurden 
einige Fahrtberechtigte nicht oder erst im Nachhinein von der Absperrung informiert. 
Der Sachverhalt wird nun von Seiten der Gemeinde rechtlich geprüft, jedoch aber auch eine 
gemeinsame Lösung mit allen Grundbesitzern und Fahrtberechtigten angestrebt. 
Maßnahmen wie die beschriebene können nur auf rechtlichen Grundlagen und im 
Einvernehmen mit allen Fahrtberechtigten durchgeführt werden. 
 

04: Berichte des Bürgermeisters 

 

a.) Regionales Nahverkehrskonzept Lieser-Maltatal – Bericht über den 
aktuellen Projektstand; 

 

b.) Energiegemeinde Lieser- und Maltatal – Bericht über den aktuellen 
Projektstand; 

 

c.) Bericht über die durchgeführten Schutzmaßnahmen der WLV im 
Bereich Dornbach 
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d.) Bericht über das Projekt „Moutainbike Trail Krainberg“ 

 

e.) Bericht über den aktuellen Stand betreffend das Wohnprojekt im 
Ortskern Malta (Schmidgründe) 

 

e.) Bericht über die geplanten Sanierungsmaßnahmen „Hochbrücke“ 

 

 

05: Kenntnisnahme der Kassenprüfung vom 19. Juni 2024; 
Berichterstatter: GR Günter Voß 

 

Der Obmann GR Günter Voß, berichtete über die letzte Prüfungssitzung. In der Sitzung am 

19.06.2024 wurden allgemeine Prüfungstätigkeiten durchgeführt.  

Die Prüfungstätigkeiten führten zu keinen Beanstandungen.  

 

06: Heizungsumstellung KiZe Fischertratten 

 

a.) Bericht über den aktuellen Projektstand 

 

b.) Investitions- und Finanzierungsplan „Heizungsumstellung KiZe 
Fischertratten“; Beratung und Beschlussfassung 

 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes wurde der vorliegende Entwurf des Investitions- und 

Finanzierungsplans betreffend das Vorhaben „Heizungsumstellung KiZe-Fischertratten“ 

vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Genehmigung vom Gemeinderat einstimmig 

beschlossen.  

 

07: Fördervertrag mit dem Kärntner Bildungswerk, Projekt: „Feld-, 
Flur- und Vulgarnamen“; Beratung und Beschlussfassung 

 

Auf Vorschlag des Gemeindevorstandes wurde der vorliegende Fördervertrag zwischen der 

Gemeinde Malta und der Kärntner Bildungswerk Betriebs GmbH betreffend das Projekt „Feld-

, Flur- und Vulgarnamen“ vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.  

 

08: Energieleitbild Gemeinde Malta; Beratung und Beschlussfassung 

 

Der vorliegende Entwurf des Energieleitbild 2040 der Gemeinde Malta wurde vom 

Gemeinderat einstimmig genehmigt.  

 

09: Sanierung Wohnhaus Malta115 

 

a.) Bericht über den aktuellen Projektstand 
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b.) Aufnahme eines Darlehens/Investitionskredites, Malta 115, 
Vergabe der Finanzierungsleistung; Beratung und 
Beschlussfassung 

 

In der Gemeindevorstandssitzung am 27.06.2024 wurde festgelegt, dass aufgrund der 

Zinsmarktentwicklung und der noch offenen Förderzusage (Bund, KPC) mit der Aufnahme 

eines Darlehns noch bis in den Herbst 2024 zuzuwarten ist. Nach erfolgter Förderzusage kann 

die Finanzierung nochmals ausgeschrieben werden. Es wurde festgelegt, dass ein Fixdarlehen 

mit 25 bzw. 35 Jahren Laufzeit ausgeschrieben werden soll. Die Vorfinanzierung des Projektes 

durch die Gemeinde kann über den Kontokorrentrahmen bzw. über die Kanalrücklage 

erfolgen.   

 

Nach einer ausführlichen Diskussion schloss sich der Gemeinderat einstimmig der oben 

skizzierten Vorgansweise an.  

 

c.) Investitions- und Finanzierungsplan „Sanierung Wohnhaus Malta 
115“; Beratung und Beschlussfassung 

 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes wurde der vorliegende Entwurf des Investitions- und 

Finanzierungsplans betreffend das Vorhaben „Sanierung Wohnhaus Malta 115“ vorbehaltlich 

der aufsichtsbehördlichen Genehmigung vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.  

 

 

10: Durchführung der Vermessungsurkunde des Vermessungsbüros 
Dipl.-Ing. Horst Klampferer, GZ: 7000/24, KG 73002 Dornbach, 
(Straßenanlage: Verbindungsstraße Krummer-Weg II); Beratung 
und Beschlussfassung 

 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Ab- und Zuschreibungen der Trennstücke, wie im 

Plan des DI Horst Klampferer vom 29.05.2024 mit der GZ 7000/24 (KG 73002 Dornbach) 

ersichtlich. Zudem wurde die Entlassung der jeweiligen Trennstücke aus dem Öffentlichen Gut 

mit Aufhebung des Gemeingebrauchs, bzw. die Übernahme der entsprechenden Trennstücke 

ins Öffentliche Gut und die Widmung zum Gemeingebrauch beschlossen.  


